
I n h a l t :

Seite Seite

BEKANNTMACHUNGEN

Amtl. Anz. Nr. 66 DIENSTAG, DEN 23. AUGUST 2011

C 1160 B

1897

AMTLICHER ANZEIGER
TEIL II DES HAMBURGISCHEN GESETZ- UND VERORDNUNGSBLATTES

Beabsichtigung der Widmung einer Wegefläche in
der Straße Elbgarten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1897

Zwölfte Änderung der Satzung des Universitätsklini-
kums Hamburg-Eppendorf (UKE) – Körper-
schaft des öffentlichen Rechts –  . . . . . . . . . . . . . . . 1897

Widerruf und Erteilung von Vollmachten zur Vertre-
tung der Stiftung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905

Herausgegeben von der Behörde für Just iz  und Gle ichste l lung der Freien und Hansestadt  Hamburg

Beabsichtigung der Widmung
einer Wegefläche in der Straße Elbgarten

Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) wird im
Bezirk Altona, Gemarkung Othmarschen, Ortsteil 219, eine
etwa 1730 m² große, von der Parkstraße in Höhe Haus-
nummer 77 nach Westen abgehende Wegefläche (Flurstück
1008) in der Straße Elbgarten mit sofortiger Wirkung als
Wohnweg/Wohnhof für den öffentlichen Fußgängerverkehr
gewidmet.

Die Pläne über den Verlauf der zu widmenden Fläche
liegen für die Dauer eines Monats während der Dienst-
stunden in der Geschäftsstelle des Fachamtes Management
des öffentlichen Raumes des Bezirksamtes Altona, Jessen-
straße 1–3, Zimmer 306, 22767 Hamburg, zur Einsicht für
jedermann öffentlich aus. Während dieser Zeit können
alle, deren Interessen durch die beabsichtigte Maßnahme
berührt werden, Einwendungen (schriftlich oder zu Proto-
koll) dort vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 15. August 2011

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 1897

Zwölfte Änderung
der Satzung des Universitätsklinikums

Hamburg-Eppendorf (UKE)
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –
Das Kuratorium des UKE hat am 29. Juni 2011 be-

schlossen, die Satzung des Universitätsklinikums Ham-
burg-Eppendorf (UKE) – Körperschaft des öffentlichen
Rechts – vom 25. Juni 2002 (HmbGVBl. S. 115), zuletzt

geändert am 17. Mai 2011 (Amtl. Anz. S. 1311), wie folgt zu
ändern:

Satzung des Universitätsklinikums
Hamburg-Eppendorf (UKE)

– Körperschaft des öffentlichen Rechts –

Vom 25. Juni 2002

in der geänderten Fassung vom 29. Juni 2011:

Vorbemerkung
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§ 21 Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde
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Vorbemerkung

Mit dem Universitäts-Krankenhaus Eppendorf – Struk-
turgesetz vom 12. September 2001 (HmbGVBl. S. 375) ist
das Universitäts-Krankenhaus Eppendorf in das Universi-
tätsklinikum Hamburg-Eppendorf, eine rechtsfähige Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts, umgewandelt worden. Sie
ist eine landesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen
Rechts und Gliedkörperschaft der Universität Hamburg;
die Entscheidungs- und Beteiligungsrechte der Univer-
sitätsorgane sind für den Bereich des UKE begrenzt auf
übergreifende Angelegenheiten der akademischen Selbst-
verwaltung. Das Satzungsrecht der Universität Hamburg
und der Medizinischen Fakultät in Angelegenheiten von
Lehre und Forschung bleibt von dieser Satzung unberührt.

§ 1

Vorstand

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte des UKE verant-
wortlich nach den Gesetzen, den Bestimmungen dieser Sat-
zung sowie unter Beachtung des vom Senat der Freien und
Hansestadt Hamburg vorgegebenen Zielbildes. Die Mit-
glieder des Vorstandes haben bei ihrer Geschäftsführung
die Sorgfalt einer ordentlichen und gewissenhaften Ge-
schäftsleiterin oder eines ordentlichen und gewissenhaften
Geschäftsleiters anzuwenden.

(2) Der Vorstand kontrolliert die Einhaltung der Rechts-
vorschriften durch die Leitungen der Einrichtungen des
UKE und stellt die fachliche Aufsicht über sie sicher.

(3) Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen,
insbesondere ein angemessenes Überwachungssystem ein-
zurichten, damit den Fortbestand des UKE gefährdende
Entwicklungen früh erkannt werden.

§ 2

Geschäftsverteilung

(1) Die Mitglieder des Vorstandes sind gleichberechtigt
und tragen für die gesamte Geschäftsführung gegenüber
dem Kuratorium sowie gegenüber Dritten gemeinschaftlich
die Verantwortung. § 12 Absatz 2 des Gesetzes zur Errich-
tung der Körperschaft „Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf“ (UKEG) vom 12. September 2001 (HmbGVBl.
S. 375), zuletzt geändert am 8. Juni 2010 (HmbGVBl. 
S. 425), bleibt unberührt.

(2) Aufgabengebiet und Geschäftsbereich der einzelnen
Mitglieder des Vorstandes und ihre Vertretung untereinan-
der sowie Organisation der Geschäftsverteilung innerhalb
des UKE ergeben sich aus der Geschäftsordnung des Vor-
standes, die gemäß § 8 Absatz 4 Nummer 10 UKEG der vor-
herigen Zustimmung des Kuratoriums bedarf.

(3) Änderungen der Geschäftsordnung des Vorstands
bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kuratoriums, es
sei denn, die Änderungen werden einstimmig vom Vor-
stand beschlossen. In diesem Fall unterrichtet der Vorstand
das Kuratorium von den Änderungen seiner Geschäftsord-
nung.

§ 3

Stellvertreterinnen und Stellvertreter
der Mitglieder des Vorstandes

Die Stellvertretungsbefugnis gemäß § 10 Absatz 2
UKEG gilt im Verhältnis zum Kuratorium und zu Dritten
nur auf Grund der Vertretungsbefugnis gemäß § 5. Näheres
kann die Geschäftsordnung des Vorstandes regeln.

§ 4

Zusammenarbeit der Mitglieder des Vorstandes,
Beschlussfassung

(1) Die Mitglieder des Vorstandes unterrichten sich
gegenseitig über wichtige Vorgänge innerhalb ihrer
Geschäftsbereiche. Angelegenheiten von größerer Bedeu-
tung sind gemeinsam zu erörtern. Jedes Vorstandsmitglied
ist berechtigt, Auskünfte über Vorgänge zu verlangen, die
für die Aufgabenwahrnehmung und die Geschäftsführung
seines gemäß Geschäftsordnung zugewiesenen Geschäftsbe-
reiches wesentlich sind, und die entsprechenden Geschäfts-
unterlagen einzusehen.

(2) Die Vorstandsmitglieder beschließen gemeinsam
über Angelegenheiten,

1. die nach dem Gesetz zur Errichtung der Körperschaft
„Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf“ (UKEG)
vom 12. September 2001 (HmbGVBl. S. 375), zuletzt
geändert am 8. Juni 2010 (HmbGVBl. S. 425), oder die-
ser Satzung dem Kuratorium zur Beschlussfassung oder
Stellungnahme vorzulegen sind,

2. die wesentlich sind und die Geschäftsbereiche von zwei
oder mehr Vorstandsmitgliedern betreffen,

3. für die das zuständige Vorstandsmitglied eine gemein-
schaftliche Beschlussfassung wünscht.

Die Beschlüsse sind in einer Niederschrift festzuhalten.

§ 5

Vertretungs- und Zeichnungsbefugnisse

(1) Erklärungen im Namen des UKE werden unter der
Zeichnung „Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –“ abgegeben und
bedürfen der Unterschrift zweier Mitglieder des Vorstan-
des. Der Vorstand kann die Vertretung so regeln, dass neben
einem Mitglied des Vorstandes eine sonstige Mitarbeiterin
bzw. ein sonstiger Mitarbeiter oder zwei sonstige Mitarbei-
terinnen bzw. sonstige Mitarbeiter gemeinsam zeichnen
können.

(2) Der Vorstand kann

1. den Mitgliedern der Leitungsorgane der Leistungsberei-
che und deren Stellvertreterinnen und Stellvertretern
die Befugnis zur gerichtlichen und außergerichtlichen
Vertretung für den Gesamtbereich des jeweiligen Leis-
tungsbereichs sowie

2. sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des UKE
eine auf ihren Aufgabenbereich beschränkte Vertre-
tungsbefugnis

übertragen. Der Vorstand kann die Übertragung von Vertre-
tungsbefugnissen jederzeit widerrufen.

(3) Für Erklärungen vertretungsberechtigter Personen
vor Gericht sowie für Erklärungen im Rahmen des laufen-
den Geschäftsverkehrs kann der Vorstand eine von Absatz 1
abweichende Regelung treffen. Sie kann insbesondere vor-
sehen, dass

1. Erklärungen vor Gericht nur von einer vertretungsbe-
fugten Person abgegeben und

2. bestimmte Schriftstücke im Rahmen des laufenden
Geschäftsverkehrs nur von einer vertretungsbefugten
Person unterzeichnet zu werden brauchen. Geschäfte im
Rahmen des laufenden Geschäftsverkehrs im Sinne der
Sätze 1 und 2 sind Rechtsgeschäfte, die eine vom Vor-
stand festzulegende und im Amtlichen Anzeiger zu ver-
öffentlichende Wertgrenze nicht überschreiten.
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(4) Erklärungen eines ausdrücklich für den Einzelfall
oder für Erklärungen solcher Art Bevollmächtigten bedür-
fen nicht der in Absatz 1 vorgeschriebenen Form, wenn die
Vollmacht selbst in der Form des Absatzes 1 erteilt worden
ist.

(5) Die zur Vertretung des UKE befugten Personen und
der Umfang ihrer Vertretungsbefugnis werden einmal jähr-
lich vollständig im Amtlichen Anzeiger veröffentlicht,
Änderungen werden unverzüglich im Amtlichen Anzeiger
bekannt gemacht.

(6) § 11 Absatz 6 Satz 2 UKEG und § 23 Absatz 3 UKEG
bleiben unberührt.

(7) Ist eine Willenserklärung gegenüber dem UKE abzu-
geben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Mitglied des
Vorstandes oder einer zeichnungsberechtigten Mitarbeite-
rin bzw. einem zeichnungsberechtigten Mitarbeiter.

§ 6
Organisation

Das UKE gliedert sich entsprechend dem Organisa-
tionsplan in der Anlage zu dieser Satzung. Er ist Bestandteil
dieser Satzung. Über Änderungen des Organisationsplans
beschließt das Kuratorium nach vorheriger Anhörung der
Dekanin bzw. des Dekans und des Vorstands.

§ 6 a
Mitglieder des UKE

Mitglieder des UKE nach § 1 Absatz 2 UKEG sind
neben den hauptberuflich Beschäftigten und dort immatri-
kulierten Studierenden auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der rechtlich selbständigen Einrichtungen, die
nicht über einen eigenen Aufsichtsrat verfügen und an
denen das UKE mehrheitlich beteiligt ist. Ihnen steht,
außer den Studierenden, das aktive, wie auch das passive
Wahlrecht für die Besetzung des Kuratoriums mit Beschäf-
tigtenvertreterinnen und -vertretern zu. Die Mitglieder des
Vorstandes haben kein Wahlrecht.

§ 7
Zentren

(1) Die im Organisationsplan ausgewiesenen Kliniken
und Institute werden in Zentren unter einer gemeinsamen
Leitung zusammengefasst, soweit sie nicht nach dem Orga-
nisationsplan unmittelbar dem Vorstand zugeordnet sind.
Die Kliniken und Institute können in Abteilungen geglie-
dert werden, wenn die Abteilung mindestens acht wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst;
ansonsten gliedern sich die Kliniken und Institute in
Arbeitsbereiche. Die bei Inkrafttreten dieser Satzung beste-
henden Abteilungen bleiben hiervon unberührt. Auch
Abteilungen oder Arbeitsbereiche können unmittelbar
einer Zentrumsleitung oder dem Vorstand zugeordnet wer-
den.

(2) Der Vorstand stellt für jedes Zentrum im Einverneh-
men mit dem Dekanat eine Teilsatzung (Zentrumssatzung)
auf, welche weitere Einzelheiten regelt, insbesondere die
Wahrnehmung von Unternehmerpflichten und die Ge-
schäftsverteilung zwischen den Mitgliedern der Zentrums-
leitung. Der Vorstand soll von Vorschlägen der Zentrums-
leitung für die Geschäftsverteilung nur in begründeten Fäl-
len und im Einvernehmen mit dem Dekanat abweichen.
Die Teilsatzungen sowie deren Änderungen, soweit letztere
nicht einvernehmlich von Dekanat und Vorstand beschlos-
sen werden, bedürfen der Zustimmung durch das Kurato-
rium. Die Zentrumsleitung und das Zentrumsdirektorium

geben sich ergänzende Geschäftsordnungen. § 11 Absatz 3
UKEG bleibt unberührt.

(3) Zentren werden kollegial von einer Zentrumsleitung
geführt. Der Zentrumsleitung gehören eine Ärztliche Leite-
rin oder ein Ärztlicher Leiter1), eine stellvertretende Ärztli-
che Leiterin oder ein stellvertretender Ärztlicher Leiter2),
eine Kaufmännische Leiterin oder ein Kaufmännischer
Leiter an. In Zentren mit Aufgaben in der Krankenversor-
gung wird die Zentrumsleitung um eine Pflegeleiterin bzw.
einen Pflegeleiter oder die Leiterin bzw. den Leiter des
Funktionsdienstes/medizinisch-technischen Dienstes er-
weitert. Die Ärztliche Leiterin bzw. der Ärztliche Leiter3)
ist die bzw. der Vorsitzende und hat bei Stimmengleichheit
das entscheidende Stimmrecht. Der Vorstand kann im Ein-
vernehmen mit dem Dekanat abweichende Regelungen zur
Zusammensetzung der Zentrumsleitung treffen, um den
Aufgaben und Strukturen eines Zentrums Rechnung zu tra-
gen, in diesem Fall ist das Kuratorium zu unterrichten. Die
Leitung und Leitungsstruktur von unmittelbar dem Vor-
stand zugeordneten Kliniken, Instituten, Abteilungen und
Arbeitsbereichen regelt der Vorstand im Einvernehmen mit
dem Dekanat.

(4) Der Zentrumsleitung steht ein Zentrumsdirektorium
zur Seite. Das Zentrumsdirektorium besteht aus den Direk-
torinnen und Direktoren der dem Zentrum angehörenden
Kliniken, Institute und Abteilungen. Das Zentrumsdirek-
torium wählt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, die
bzw. der nicht zugleich Mitglied der Zentrumsleitung ist.

(5) Die Mitglieder der Zentrumsleitung werden vom
Vorstand im Einvernehmen mit dem Dekanat auf Vorschlag
des Zentrumsdirektoriums bestellt. Die Amtszeit der ärzt-
lichen bzw. wissenschaftlichen Mitglieder der Zentrumslei-
tung beträgt drei Jahre, die der übrigen Mitglieder fünf
Jahre. Eine Wiederbestellung ist möglich.

(6) Die Zentrumsleitung führt die Geschäfte des Zen-
trums gemäß § 15 Absatz 2 Satz 1 UKEG im Rahmen der
Weisungen des Vorstandes in eigener Verantwortung nach
Maßgabe von § 15 Absatz 2 Sätze 2 bis 4 UKEG.

(7) Zu den Aufgaben der Zentrumsleitung gehören dar-
über hinaus

1. die Umsetzung der Ziel- und Leistungsvereinbarung
mit dem Vorstand durch Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen einschließlich eines Budgets mit den Kliniken
und Instituten innerhalb des Zentrums,

2. Controlling der Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit
den Kliniken und Instituten innerhalb des Zentrums,

3. Umsetzung der Rahmenvorgaben und Verfahrensanwei-
sungen des Vorstandes innerhalb des Zentrums,

4. Optimierung der Ablaufprozesse im Zentrum,

5. Entwicklung von einheitlichen Patientenpfaden (Pro-
zess- und Behandlungsstandards) innerhalb des Zen-
trums; Abstimmung von Patientenpfaden mit anderen
Zentren,

6. Optimierung des Ressourceneinsatzes innerhalb des
Zentrums (zum Beispiel gemeinsame Dienste, gemein-
sames Patientenmanagement unter Einschluss der Am-

1) In Zentren ohne Krankenversorgung: eine Wissen-
schaftliche Leiterin bzw. ein Wissenschaftlicher Leiter

2) In Zentren ohne Krankenversorgung: eine stellvertre-
tende Wissenschaftliche Leiterin bzw. ein stellvertreten-
der Wissenschaftlicher Leiter

3) In Zentren ohne Krankenversorgung: die Wissenschaft-
liche Leiterin bzw. der Wissenschaftliche Leiter
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bulanzen, gemeinsame Geräte- und Raumnutzung, OP-
Koordination),

7. Unterstützung des Fachbereichs durch Koordinierung
der Lehre und Förderung der Schwerpunktbildung in
der Forschung,

8. Schaffung von leistungsfördernden Anreizsystemen in
der Krankenversorgung.

(8) Der Vorstand kann im Benehmen mit dem Dekanat
und nach Anhörung des Zentrumsdirektoriums der Zen-
trumsleitung oder einzelnen Mitgliedern der Zentrumslei-
tung Leitungsaufgaben aus wichtigem Grund entziehen.
Mit dem vollständigen oder teilweisen Entzug von Lei-
tungsaufgaben aus wichtigem Grund erlöschen auch die
entsprechenden Rechte aus der Leitungsfunktion. Das
Kuratorium ist hierüber umgehend zu unterrichten.

(9) Das Zentrumsdirektorium berät die Zentrumslei-
tung in allen wichtigen Zentrumsangelegenheiten, insbe-
sondere bei der Planung und Verteilung des Zentrumsbud-
gets, der Prozess- und Ressourcenoptimierung, der Leis-
tungsplanung in der Krankenversorgung, der Qualitätssi-
cherung sowie bei Ereignissen von besonderer Bedeutung
im Zentrum. Die Aufstellung des Zentrumsbudgets und die
Struktur des Zentrums betreffende Entscheidungen bedür-
fen der Zustimmung des Zentrumsdirektoriums mit ein-
facher Mehrheit; kommt eine Einigung innerhalb von drei
Wochen nicht zustande, entscheidet der Vorstand.

§ 8

Kliniken und Institute

(1) Die Kliniken und Institute in den Zentren werden
von einer Direktorin bzw. einem Direktor oder von einem
Leitungsgremium im Rahmen des § 15 Absatz 2 UKEG und
der Bestimmungen dieser Satzung geleitet.

(1 a) Der Vorstand kann für die Kliniken, Institute,
Abteilungen und Arbeitsbereiche, die ihm unmittelbar
zugeordnet sind im Einvernehmen mit dem Dekanat Teil-
satzungen aufstellen. Sie bedürfen der Zustimmung des
Kuratoriums.

(2) Die Direktorin bzw. der Direktor bzw. das Leitungs-
gremium der Klinik oder des Instituts ist für die Einhal-
tung des jeweiligen Budgets verantwortlich. Bei Budget-
überschreitungen wird die Kaufmännische Leiterin bzw.
der Kaufmännische Leiter des Zentrums beratend tätig. Bei
nicht nur vorübergehender Budgetüberschreitung kann die
Zentrumsleitung nach Anhörung des Zentrumsdirektori-
ums mit bindender Wirkung Maßnahmen beschließen, um
die Einhaltung des Zentrumsbudgets sicherzustellen. Das
Zentrumsdirektorium kann gegen diese Entscheidung den
Vorstand anrufen, der innerhalb von drei Wochen hierüber
entscheiden muss. Entsprechendes gilt, wenn die Kaufmän-
nische Leiterin bzw. der Kaufmännische Leiter des Zen-
trums in Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung für
die Wirtschaftsführung Entscheidungen der Zentrumslei-
tung widerspricht. Die Anrufung hat keine aufschiebende
Wirkung. Die Zentrumsleitung wirkt darauf hin, dass bei
Abweichungen vom Leistungsplan der Kliniken und Insti-
tute Budgetmittel innerhalb des Zentrums umgeschichtet
werden, um die Leistungsziele des Zentrums insgesamt
nicht zu gefährden. Für unmittelbar dem Vorstand zugeord-
nete Kliniken, Institute, Abteilungen und Arbeitsbereiche
regelt der Vorstand die entsprechenden Zuständigkeiten
und Verfahren zur Verantwortung für die Einhaltung und
die Überwachung des Budgets sowie für Maßnahmen zur
Einhaltung des Budgets bei Budgetüberschreitungen.

(3) Die Direktorinnen und Direktoren von Abteilungen
in den Kliniken und Instituten mit Krankenversorgungs-
aufgaben werden nach Anhörung der Direktorin oder des
Direktors der Klinik bzw. des Instituts vom Vorstand im
Einvernehmen mit dem Dekanat bestellt. § 7 Absätze 6 und
8 gilt entsprechend.

(4) Die Leitungen der Arbeitsbereiche in den Kliniken
und Instituten werden von der Direktorin bzw. dem Direk-
tor der Klinik oder des Instituts im Einvernehmen mit dem
Vorstand bestellt, wird kein Einvernehmen erzielt, ent-
scheidet der Vorstand. Die Rechte und Pflichten der Lei-
tungen von Arbeitsbereichen in Bezug auf Personal und
Budget werden vom Vorstand in einer Rahmenrichtlinie
geregelt, welche von den Direktorinnen und Direktoren
bzw. dem Leitungsgremium der Kliniken und Institute zu
beachten ist.

(5) Für den Entzug von Leitungsaufgaben bei Direkto-
rinnen bzw. Direktoren oder Mitgliedern von Leitungsgre-
mien von Kliniken und Instituten gelten die Bestimmun-
gen des § 15 Absatz 3 UKEG. Für den Entzug von Lei-
tungsaufgaben bei Direktorinnen und Direktoren von
Abteilungen sowie bei Leitungen von Arbeitsbereichen gel-
ten die Grundsätze des § 15 Absatz 3 UKEG entsprechend
mit der Maßgabe, dass zuvor die zuständige Direktorin bzw.
der zuständige Direktor der Klinik bzw. des Instituts oder
der Abteilung anzuhören sind.

§ 9

Kollegium

(1) Dem Kollegium gehören die ärztlichen bzw. wissen-
schaftlichen Direktorinnen und Direktoren der Kliniken
und Institute sowie die Direktorinnen und Direktoren der
Abteilungen der Kliniken und Institute als Mitglieder an.

(2) Der Vorstand kann sich von dem Kollegium in allen
übergreifenden Struktur-, Organisations- und Budgetange-
legenheiten beraten lassen.

§ 10

Wirtschaftsplan

(1) Der Wirtschaftsplan ist dem Kuratorium so rechtzei-
tig vorzulegen, dass es vor Beginn des Geschäftsjahres dar-
über beschließen kann. Der Wirtschaftsplan besteht aus
dem Erfolgsplan mit der Gesamtheit der Erträge und Auf-
wendungen, dem Investitionsplan, der Personalbestand-
übersicht, dem Finanzierungsplan mit den gesamten
Finanzbedarfen und Deckungsmitteln, sowie den dazuge-
hörigen Erläuterungen. Über Finanzierungsbedarfe, die aus
Haushaltsmitteln der FHH gedeckt werden sollen, ist vor
Einstellung in den Wirtschaftsplan Einvernehmen mit der
zuständigen Behörde herbeizuführen.

(2) Der Erfolgsplan ist entsprechend der Gewinn- und
Verlustrechnung zu gliedern und soll neben den einzelnen
Ansätzen die Vorjahresergebnisse sowie die absoluten und
relativen Veränderungen enthalten. Die Ansätze und Verän-
derungen sind nach ihrer Bedeutung zu erläutern.

(3) Der Investitionsplan besteht aus dem Maßnahmen-
plan des UKE sowie einer zusammenfassenden Übersicht.
Im Maßnahmenplan sind alle Investitionsmaßnahmen
nach Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen gegliedert ein-
zeln aufzuführen, zu begründen und zu erläutern. Es sind
sowohl die Gesamtkosten als auch die Jahresraten darzustel-
len. Bei bereits laufenden Maßnahmen sind außerdem die
bis zum Planjahr verbrauchten Mittel aufzuführen. Investi-
tionen, die einen Betrag von 1,5 Millionen Euro unter-
schreiten, können zusammengefasst in einer Summe ausge-
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wiesen werden. Für wesentliche Vorhaben, insbesondere
solche, deren Gesamtkosten 2,5 Millionen Euro überstei-
gen, sind dem Kuratorium vor Beschlussfassung über den
Wirtschaftsplan Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vorzu-
legen. Vorhaben, die nicht im Investitionsplan enthalten
sind, dürfen nicht begonnen werden.

(4) In den Finanzierungsplan sind der im Geschäftsjahr
zu erwartende Finanzbedarf gegliedert nach Bedarfspositio-
nen und die zu seiner Deckung vorgesehenen Finanzie-
rungsmittel gegliedert nach ihrer Herkunft aufzunehmen.
Die Ansätze sind zu erläutern.

(5) Der Personalbestand ist auf der Basis von Vollkräfte-
Zahlen nach Dienstarten darzustellen und zu erläutern.

(6) Ergibt sich im Laufe des Geschäftsjahres, dass die
Ansätze des Wirtschaftsplanes voraussichtlich wesentlich
über- oder unterschritten werden oder sich wesentliche
konzeptionelle bzw. inhaltliche Änderungen abzeichnen, ist
ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan aufzustellen und dem
Kuratorium zur Beschlussfassung vorzulegen. Im Investi-
tionsplan gilt das für Überschreitungen von mehr als 10 %
bzw. ab 500.000,– Euro bei einer Einzelmaßnahme oder bei
mehr als 10 % der Summe zusammenfassend veranschlagter
Maßnahmen gemäß Absatz 3. Für neue Ansätze und Maß-
nahmen im Investitionsplan ist die Einwilligung des Kura-
toriums einzuholen.

(7) Ergänzend zum einheitlichen Wirtschaftsplan für
das gesamte UKE ist vom Vorstand eine Darstellung vorzu-
legen, in der die Mittel für die beiden Aufgabenbereiche des
UKE auf Basis einer Transparenzrechnung getrennt ausge-
wiesen werden:

– die Mittel für Forschung und Lehre entsprechend der
Entscheidung der Freien und Hansestadt Hamburg,

– die Mittel für Krankenhausleistungen entsprechend der
Budgetregelung mit den Krankenkassen.

§ 11

Mittelfristige Finanzplanung

Gleichzeitig mit dem Wirtschaftsplan ist dem Kurato-
rium eine aus dem Unternehmenskonzept (§ 12) abgeleitete
mittelfristige Finanzplanung (Erfolgs-, Investitions- und
Finanzierungsvorschau) vorzulegen, die das Planjahr und
mindestens drei darauf folgende Geschäftsjahre umfasst.
Die dem Zahlenwerk zugrunde liegenden Annahmen und
die wesentlichen Planungsdaten sind zu erläutern, insbe-
sondere auch die erfolgswirksamen Auswirkungen der
Investitionsplanung.

§ 12

Unternehmenskonzept

Der Vorstand hat dem Kuratorium ein Unternehmens-
konzept (mittelfristiges Handlungsprogramm zur Umset-
zung der Unternehmensziele) zur Kenntnisnahme vorzule-
gen. Es ist mindestens alle fünf Jahre sowie bei wesentlichen
Änderungen fortzuschreiben.

§ 13

Aufgaben des Kuratoriums

(1) Die Aufgaben des Kuratoriums ergeben sich aus § 8
UKEG. Im Übrigen bestimmen sich die Rechte und Pflich-
ten des Kuratoriums nach den aktienrechtlichen Vorschrif-
ten für Aufsichtsräte.

(2) Die den Mitgliedern des Kuratoriums obliegenden
Pflichten und Rechte können nicht durch andere Personen
wahrgenommen werden.

(3) Das Kuratorium richtet aus dem Kreis der Kuratori-
umsmitglieder eine Kommission ein, die über die Dring-
lichkeitsanträge und Widersprüche der Kaufmännischen
Direktorin oder des Kaufmännischen Direktors nach § 12
Absatz 3 UKEG entscheidet. Das Kuratorium kann die
Funktion der Kommission einem Ausschuss des Kuratori-
ums gemäß Absatz 4 übertragen.

(4) Das Kuratorium richtet einen Finanzausschuss sowie
einen Ausschuss für Forschung und Lehre ein. Es kann wei-
tere Ausschüsse bilden.

(5) Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 14

Schlichtungsausschuss

(1) Der Schlichtungsausschuss kann von der Dekanin
oder dem Dekan einerseits und dem Vorstand andererseits
angerufen werden.

(2) Der Schlichtungsausschuss wird auf Antrag eines
Anrufungsberechtigten (Absatz 1) von der oder dem Vorsit-
zenden einberufen. Die oder der Vorsitzende entscheidet,
ob die Voraussetzungen einer Konfliktentscheidung nach 
§ 22 Absatz 1 UKEG vorliegen.

(3) Der Schlichtungsausschuss entscheidet in Angele-
genheiten, in denen die Zustimmung des Kuratoriums not-
wendig ist, vorbehaltlich dieser Zustimmung, sonst
abschließend.

(4) Bei seinen Entscheidungen hat der Schlichtungsaus-
schuss die Kaufmännische Direktorin oder den Kaufmän-
nischen Direktor an der Erörterung bezüglich der wirt-
schaftlichen Auswirkungen zu beteiligen. Die Direktorin
bzw. der Direktor für Patienten- und Pflegemanagement ist
zu beteiligen, soweit Angelegenheiten mit Bedeutung für
die ihr bzw. ihm nach der Geschäftsordnung des Vorstandes
unterstellten Bereiche betroffen sind.

§ 15

Berichterstattung an das Kuratorium

(1) Der Vorstand hat dem Kuratorium zu berichten

1. über die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere
grundsätzliche Fragen der künftigen Geschäftsführung,
und zwar mindestens einmal jährlich sowie bei wesent-
lichen wirtschaftlichen Änderungen,

2. über die Rentabilität des UKE, und zwar in der Sitzung
des Kuratoriums, in der über den Jahresabschluss ver-
handelt wird,

3. regelmäßig, mindestens vierteljährlich, über den Gang
der Geschäfte und die Lage des UKE,

4. über Geschäfte, die für die Rentabilität oder Liquidität
des UKE von erheblicher Bedeutung sein können, und
zwar möglichst so rechtzeitig, dass das Kuratorium vor
Vornahme der Geschäfte Gelegenheit hat, zu ihnen Stel-
lung zu nehmen,

5. über Angelegenheiten der Tochtergesellschaften und
Beteiligungen, soweit sie von besonderer finanzieller,
personeller oder grundsätzlicher Bedeutung sind,

6. über die wesentlichen Entwicklungen aller Töchter und
Beteiligungen nach Maßgaben des § 18 Absatz 2.

(2) Der Vorstand unterrichtet den Vorsitzenden des
Kuratoriums unverzüglich über besondere Vorkommnisse
und bedeutsame Rechtsstreitigkeiten. § 8 Absatz 4 Num-
mer 11 UKEG bleibt unberührt.
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(3) Der Vorstand hat den Kuratoriumsmitgliedern in der
auf das jeweilige Quartal folgenden Sitzung auf der Grund-
lage eines internen monatlichen Soll-Ist-Vergleichs und ent-
sprechend der Gliederung des Erfolgsplanes einen Bericht
über die Entwicklung des Geschäftsverlaufs im Vergleich
zum Wirtschaftsplan vorzulegen. Die quartalsbezogenen
Soll-Werte und die Ist-Werte sind darzustellen und die
wesentlichen Abweichungen für das jeweilige Berichtsquar-
tal und den abgelaufenen Jahreszeitraum zu erläutern.
Außerdem sind eine Hochrechnung des Jahresergebnisses
anhand der Ist-Werte vorzunehmen und die spezifischen
Unternehmenskennzahlen zu ermitteln. Dem ersten Quar-
talsbericht eines jeden Jahres sind Personal-Ist-Zahlen zum
letzten Bilanzstichtag beizufügen.

§ 16
Zusammenarbeit mit dem Kuratorium

(1) Jedem Kuratoriumsmitglied ist zu Beginn seiner
Tätigkeit vom Vorstand auszuhändigen:
1. Das Gesetz zur Errichtung der Körperschaft „Universi-

tätsklinikum Hamburg-Eppendorf“ in der jeweils gel-
tenden Fassung,

2. der aktuelle Unternehmensplan oder der Generalplan
und das Zielbild,

3. der Organisations- und Geschäftsverteilungsplan,
4. die Satzung,
5. die Geschäftsordnung des Kuratoriums,
6. der aktuelle Prüfbericht über die Körperschaft öffent-

lichen Rechts sowie über den UKE-Konzern,

7. der Wirtschaftsplan für das laufende Geschäftsjahr,

8. die mittelfristige Finanzplanung,

9. der letzte Quartalsbericht.

(2) Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass nach einem zu
Beginn des Geschäftsjahres in Abstimmung mit der oder
dem Vorsitzenden des Kuratoriums aufzustellenden Zeit-
plan in regelmäßigen Abständen Sitzungen des Kuratori-
ums stattfinden. Das Kuratorium soll einmal im Kalender-
vierteljahr, es muss einmal im Kalenderhalbjahr zu-
sammentreten. Die Vorbereitung der Sitzungen obliegt dem
Vorstand. Die Einladungen zu den Sitzungen sind den
Kuratoriumsmitgliedern möglichst frühzeitig zuzuleiten.
Die von der oder dem Vorsitzenden des Kuratoriums zu bil-
ligende Tagesordnung sowie erläuternde Unterlagen sollen
spätestens zwölf Werktage vor der Sitzung den Kuratori-
umsmitgliedern vorliegen.

(3) Der Vorstand stellt sicher, dass den Mitgliedern des
Kuratoriums beziehungsweise eines Ausschusses des Kura-
toriums rechtzeitig zu der Sitzung, in der der Jahresab-
schluss bzw. der Konzernabschluss und deren Lageberichte
festgestellt wird, auch der jeweilige Prüfungsbericht des Ab-
schlussprüfers ausgehändigt wird.

(4) Der Vorstand bereitet die Beschlüsse des Kuratori-
ums vor und führt diese aus.

§ 17
Zustimmungsbedürftige Geschäfte

(1) Neben den in § 8 Absatz 4 UKEG aufgeführten
Geschäften bedürfen der Zustimmung des Kuratoriums:
1. der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von

Verträgen mit besonderer Bedeutung, namentlich von
solchen mit der Freien und Hansestadt Hamburg,

2. die Anlage von Barmitteln in anderer Form als in Fest-
oder Termingeldern,

3. derivative Finanzgeschäfte, soweit es sich nicht um
Geschäfte in Euro über Zinsswaps, Forward rate agree-
ments (FRA's), Optionen auf Zinsswaps, Zinscaps und
Zinsfloors zur betrags- und fristenkongruenten zinsmä-
ßigen Gestaltung bilanzieller Positionen oder zur Siche-
rung im Finanzplan genehmigter Kreditaufnahmen
handelt,

4. die Festlegung sowie der Änderung eines Rahmenkon-
zepts für die Bezüge der Führungskräfte,

5. die Gewährung von Lohn- und Gehaltsvorschüssen,
soweit sie über den Rahmen der für die Bediensteten der
Freien und Hansestadt Hamburg geltenden Vorschuss-
richtlinien hinausgehen,

6. der Abschluss von Vermögenschaden-Haftpflichtversi-
cherungen (z.B. D&O-Versicherungen) für Vorstände.

(2) Die Wertgrenze für den Erwerb, die Veräußerung
und die Belastung von Grundstücken oder grundstücks-
gleichen Rechten wird auf 250.000,– Euro festgesetzt (§ 8
Absatz 4 Nummer 4 UKEG).

(3) Die Zeitdauer für den Abschluss, die Änderung und
die Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen mit Dritten
außerhalb des Konzernverbundes wird auf fünf Jahre und
die Wertgrenze auf einen jährlichen Miet- oder Pachtzins
von 200.000,– Euro festgesetzt (§ 8 Absatz 4 Nummer 5
UKEG).

(4) Grundsätzlich können langfristige Kredite aufge-
nommen werden, soweit sie im Wirtschafts-/Investitions-
plan ausgewiesen sind. Darüber hinaus bedarf die Auf-
nahme von Krediten der Änderung des Wirtschafts-/Inves-
titionsplans nach Maßgabe des § 8 Absatz 4 Nummer 1
UKEG und § 10 Absatz 6 dieser Satzung, es sei denn, die
Gesamtsumme der im Wirtschaftsjahr zusätzlich aufgenom-
menen Kredite überschreitet 10 % des Planansatzes nicht.
In diesem Fall ist das Kuratorium zu unterrichten.

(4 a) Die Wertgrenze für die Gewährung von langfristi-
gen Krediten und Darlehen an mehrheitlich im Besitz des
UKE stehende Tochtergesellschaften wird auf 1.500.000,–
Euro festgesetzt. Die Wertgrenze für die Gewährung von
Krediten und Darlehen an Dritte wird auf 100.000,– Euro
festgesetzt (§ 8 Absatz 4 Nummer 6 UKEG).

(5) Die Gewährung von Krediten an Mitglieder des Vor-
standes, Prokuristen bzw. Prokuristinnen, Handlungsbe-
vollmächtigte sowie an Kuratoriumsmitglieder bedarf der
Zustimmung des Kuratoriums. Die §§ 89 und 115 des
Aktiengesetzes finden entsprechende Anwendung.

(6) Die Wertgrenze für die Gewährung von Spenden,
Schenkungen und sonstige Zuwendungen mit Ausnahme
von Zuwendungen für wissenschaftliche Zwecke wird auf
500,– Euro im Einzelfall und 2.500,– Euro im Jahr festgelegt
(§ 8 Absatz 4 Nummer 13 UKEG).

(7) Das Kuratorium kann weitere bestimmte Arten von
Geschäften von seiner Zustimmung abhängig machen.

§ 18
Einbindung von Tochtergesellschaften

(1) Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass die Bestim-
mungen dieser Satzung auch von den Geschäftsleitungen
der Tochtergesellschaften beachtet werden.

(2) Der Vorstand berichtet dem Kuratorium über die
Wirtschaftspläne und ihre Änderungen und sonstige für die
Finanzierung wesentlichen Regelungen sowie die Jahres-
abschlüsse der Töchter und wesentlichen Beteiligungen 
(> 25 %) in einem halbjährig vorzulegenden Beteiligungs-
bericht. Über die unterjährige Entwicklung der Tochterge-
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sellschaften und wesentlichen Beteiligungen ist dem Kura-
torium quartalsweise zu berichten.

(3) Bei Tochtergesellschaften ohne Aufsichtsrat sind fol-
gende Geschäfte, die nach § 8 Absatz 4 UKEG und § 17
zustimmungspflichtig wären, dem Kuratorium des UKE
zur Zustimmung vorzulegen:

1. der Erwerb, Veräußerung, Belastung von Grund-
stücken oder grundstücksgleichen Rechten ab einer
Wertgrenze von 100.000,– Euro,

2. der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von
Miet- und Pachtverträgen mit nicht zum Konzernver-
bund gehörenden Dritten ab einer Zeitdauer von fünf
Jahren und bzw. oder einer Wertgrenze von 100.000,–
Euro jährlich,

3. die Aufnahme von Krediten sowie die Gewährung von
Darlehen. § 17 Absatz 4 gilt entsprechend. Kurzfristige
Kreditbedarfe der mehrheitlich im Besitz des UKE ste-
henden Tochtergesellschaften können über das Inter-
company Cash Pooling gedeckt werden,

4. die Übernahme von Bürgschaften, Garantien sowie
sonstigen Verpflichtungen zum Einstehen für fremde
Verbindlichkeiten,

5. wesentliche Vereinbarungen und Maßnahmen zur Re-
gelung der arbeits-, dienst- und versorgungsrechtlichen
Verhältnisse der Beschäftigten, soweit die Töchter
nicht durch einen Arbeitgeberverband vertreten wer-
den,

6. der Erwerb, die gänzliche oder teilweise Veräußerung,
die Erhöhung oder Belastung von Beteiligungsrechten
oder Maßnahmen vergleichbarer Bedeutung (zum Bei-
spiel Kapitalerhöhung/-herabsetzung, Änderung des
Gesellschaftszwecks, Abschluss, Änderung und Aufhe-
bung von Beherrschungsverträgen, Änderungen des
staatlichen Einflusses im Aufsichtsorgan) sowie die
Errichtung von Tochtergesellschaften und Zweignie-
derlassungen,

7. die Einleitung von Rechtsstreitigkeiten gegen die Freie
und Hansestadt Hamburg und gegen Unternehmen, an
denen die Freie und Hansestadt Hamburg mit Mehr-
heit beteiligt ist, sowie die Einleitung von Rechtsstrei-
tigkeiten von grundsätzlicher Bedeutung oder mit
einem Streitwert von mehr als 100.000,– Euro,

8. Rechtsgeschäfte, an denen Kuratoriumsmitglieder per-
sönlich oder als Vertreterin oder als Vertreter einer
Handelsgesellschaft bzw. einer juristischen Person des
öffentlichen Rechts wirtschaftlich beteiligt sind; hier-
unter fallen nicht Verträge über Krankenbehandlung,

9. die Gewährung von Spenden, Schenkungen oder son-
stigen Zuwendungen, die eine Wertgrenze von 500,–
Euro im Einzelfall und 2.500,– Euro im Jahr überstei-
gen, mit Ausnahme von Zuwendungen für wissen-
schaftliche Zwecke,

10. die Wahrnehmung der Gesellschafterrechte bei Toch-
tergesellschaften und Beteiligungen, soweit sie in per-
soneller oder finanzieller Hinsicht von besonderer
Bedeutung und nicht Gegenstand des Beteiligungsbe-
richts sind,

11. sonstige für die Krankenversorgung im UKE bedeut-
same strukturelle Maßnahmen,

12. die Übernahme neuer Aufgaben,
13. der Abschluss von Vermögensschaden-Haftpflichtver-

sicherungen (D&O-Versicherungen) für Geschäftsfüh-
rungen,

14. derivative Finanzgeschäfte, soweit es sich nicht um Ge-
schäfte in Euro über Zinsswaps, Forward Rate Agree-

ments (FRA’s), Optionen auf Zinsswaps, Zinscaps und
Zinsfloors zur betrags- und fristenkongruenten zins-
mäßigen Gestaltung bilanzieller Positionen oder zur
Sicherung von im Finanzplan genehmigter Kreditauf-
nahmen handelt.

(4) Bei Tochtergesellschaften und wichtigen Beteiligun-
gen mit Aufsichtsrat sind die Maßnahmen, die in personel-
ler oder finanzieller Hinsicht von besonderer Bedeutung
sind, dem Kuratorium des UKE zur Kenntnisnahme vorzu-
legen.

§ 20

Verkehr mit Presse, Rundfunk und Fernsehen

Für Auskünfte an Presse, Rundfunk und Fernsehen ist
grundsätzlich der Vorstand zuständig. In Angelegenheiten
von grundsätzlicher Bedeutung ist die bzw. der Vorsitzende
des Kuratoriums vorab zu informieren.

§ 21

Abwesenheit der bzw. des Vorsitzenden des Vorstandes

(1) Die bzw. der Vorsitzende des Vorstandes teilt der bzw.
dem Vorsitzenden des Kuratoriums Dienstreisen und
Urlaub von mehr als fünf Tagen rechtzeitig mit.

(2) Ist die bzw. der Vorsitzende des Vorstandes aus ande-
ren als den in Absatz 1 genannten Gründen an der ord-
nungsmäßigen Wahrnehmung der Geschäfte nicht nur vor-
übergehend gehindert, ist dies der bzw. dem Vorsitzenden
des Kuratoriums unverzüglich mitzuteilen.

§ 22

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde

(1) Die für das Hochschulwesen zuständige Behörde
(Aufsichtsbehörde) beaufsichtigt im Rahmen der Rechts-
und Organaufsicht insbesondere die Einhaltung des Geset-
zes zur Errichtung der Körperschaft „Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf“ vom 12. September 2001 (HmbGVBl.
S. 375), geändert am 8. Juni 2010 (HmbGVBl. S. 425), in der
jeweils geltenden Fassung und dieser Satzung. Der Vor-
stand legt ihr dazu regelmäßig den Geschäftsbericht, die
Vorlagen für die Sitzungen des Kuratoriums, seiner Aus-
schüsse und des Schlichtungsausschusses sowie die Nieder-
schriften dieser Sitzungen vor.

(2) Eine Vertreterin oder ein Vertreter der Aufsichtsbe-
hörde ist berechtigt, als Gast an den Sitzungen des Kurato-
riums und seiner Ausschüsse teilzunehmen.

(3) Der Vorstand ist verpflichtet, der Aufsichtsbehörde
auf Verlangen diejenigen Auskünfte zu erteilen, die für
Zwecke der Rechts- und Organaufsicht notwendig sind.

Anlage zu § 6

Organisationsplan des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf

– Stand 8. April 2011 –

(Die weiteren Untergliederungen – gemäß § 7 Absatz 1 –
der Kliniken, Polikliniken und Institute werden in den
Teilsatzungen der jeweiligen Zentren aufgeführt.)

Zentrum für Anästhesiologie und Intensivmedizin

– Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie

– Klinik für Intensivmedizin

Zentrum für Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin

– Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Pränatal-
medizin
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– Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin
– Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und

Onkologie
– Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie
– Institut für Humangenetik

Zentrum für Innere Medizin
– I. Medizinische Klinik und Poliklinik: Gastroenterolo-

gie mit den Sektionen Infektiologie und Tropenmedizin
– III. Medizinische Klinik und Poliklinik: Nephrolo-

gie/Rheumatologie mit der Sektion Endokrinologie
– Institut für Experimentelle Immunologie und Hepatolo-

gie
– Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin

und Psychotherapie
– Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerolo-

gie
– Klinik und Poliklinik für Hepatobiliäre Chirurgie und

Transplantationschirurgie

Kopf- und Neurozentrum
– Klinik und Poliklinik für Neurologie
– Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie
– Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheil-

kunde
– Poliklinik für Hör-, Stimm- und Sprachheilkunde
– Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesicht-

schirurgie (MKG)

Onkologisches Zentrum
– II. Medizinische Klinik und Poliklinik: Onkolo-

gie/Hämatologie und Knochenmarktransplantation mit
der Sektion Pneumologie

– Interdisziplinäre Klinik und Poliklinik für Stammzell-
transplantation

– Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radio-
onkologie

Zentrum für Operative Medizin
– Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- und

Thoraxchirurgie
– Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand- und Wieder-

herstellungschirurgie
– Klinik und Poliklinik für Orthopädie (Forschung und

Lehre)
– Klinik und Poliklinik für Urologie
– Klinik und Poliklinik für Gynäkologie

Zentrum für Psychosoziale Medizin

– Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychothera-
pie

– Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychia-
trie, -psychotherapie und -psychosomatik

– Institut und Poliklinik für Sexualforschung und Foren-
sische Psychiatrie

– Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie
– Institut für Allgemeinmedizin
– Institut für Geschichte und Ethik der Medizin
– Institut für Medizinische Soziologie, Sozialmedizin und

Gesundheitsökonomie
– Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie

und bei Pflegeberufen
– Universitätsprofessur für Arbeitsmedizin

Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
– Poliklinik für Kieferorthopädie
– Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik
– Poliklinik für Zahnerhaltung und Präventive Zahnheil-

kunde

Zentrum für Radiologie und Endoskopie
– Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interven-

tionelle Radiologie
– Klinik und Poliklinik für Neuroradiologische Diagnos-

tik und Intervention
– Klinik und Poliklinik für Interdisziplinäre Endoskopie
– Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin

Zentrum für Diagnostik
– Institut für Klinische Chemie/Zentrallaboratorien
– Institut für Transfusionsmedizin
– Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und

Hygiene
– Institut für Immunologie
– Institut für Pathologie mit den Sektionen Molekular-

pathologie und Zytopathologie
– Institut für Neuropathologie
– Institut für Rechtsmedizin

Zentrum für Experimentelle Medizin
– Institut für Neuroanatomie
– Institut für Anatomie und Experimentelle Morphologie
– Institut für Biochemie und Signaltransduktion
– Institut für Biochemie und Molekulare Zellbiologie
– Institut für Experimentelle Pharmakologie und Toxiko-

logie
– Institut für Klinische Pharmakologie und Toxikologie
– Institut für Zelluläre und Integrative Physiologie
– Institut für Neurophysiologie und Pathophysiologie
– Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie
– Institut für Computational Neuroscience
– Institut für Tumorbiologie
– Institut für Systemische Neurowissenschaften
– Institut für Osteologie und Biomechanik

Zentrum für Molekulare Neurobiologie (ZMNH)
– Institut für Neurale Signalverarbeitung
– Institut für Molekulare Neurogenetik
– Institut für Biosynthese Neuraler Strukturen
– Institut für Molekulare und Zelluläre Kognition
– Institut für Neuroimmunologie und Klinische Multiple

Skleroseforschung
– Institut für Strukturelle Neurobiologie

Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH
– Klinik für Kardiologie – Schwerpunkt Elektrophysiolo-

gie
– Klinik und Poliklinik für Allgemeine und Interventio-

nelle Kardiologie
– Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie
– Klinik und Poliklinik für Gefäßmedizin
– Klinik und Poliklinik für Kinderkardiologie
– Klinik und Poliklinik für Kinderherzchirurgie
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Direkte Anbindung beim Vorstand

– Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde

Zentrale Dienste (ZD)

– Zentrale Dienste

– Servicegesellschaften

Hamburg, den 25. Juli 2011

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –

Amtl. Anz. S. 1897

Widerruf und Erteilung von Vollmachten
zur Vertretung der Stiftung

Die Herrn Karl-Heinz Peik mit Wirkung ab 30. April
2008 erteilte Vollmacht zur Vertretung der Stiftung Histori-
sche Museen Hamburg – Stiftung öffentlichen Rechts –
(veröffentlicht im Amtl. Anz. Nr. 42/2008 S. 1082) erlischt
mit sofortiger Wirkung.

Mit Wirkung vom 1. April 2011 werden zur Vertretung
der Stiftung Historische Museen Hamburg Vollmachten in
nachfolgend festgelegtem Umfang erteilt:

1. Frau Prof. Dr. Lisa Kosok, Direktorin des Museums für
Hamburgische Geschichte, ist bei Abwesenheit des
Vorstands berechtigt, die Stiftung anstelle des Vor-
stands vollumfänglich zu vertreten.

2. Herr Helmut Sander, kaufmännischer Geschäftsführer
der Stiftung Historische Museen Hamburg, ist zur
Unterzeichnung folgender Geschäftsvorfälle berech-
tigt:

– Privatschriftliche Schenkungsverträge (zusammen
mit dem/der jeweiligen Direktor/-in),

– Dienstleistungsverträge (zusammen mit dem/der je-
weiligen Direktor/-in),

– Anträge auf Zuwendungen und Abwicklung der Zu-
wendungen (allein),

– VOL-Scheine ab 5000,– Euro (zusammen mit dem/
der jeweiligen Direktor/-in),

– Werkverträge bis 10 000,– Euro (zusammen mit
dem/der jeweiligen Direktor/-in).

3. Herr Karl-Heinz Peik, Personalleiter der Stiftung, ist

– bei Abwesenheit des Vorstands berechtigt, in allen
Personalratsangelegenheiten zu zeichnen,

– bei Abwesenheit des kaufmännischen Geschäftsfüh-
rers berechtigt, an dessen Stelle zu zeichnen.

4. Herr Prof. Dr. Torkild Hinrichsen, Direktor des Alto-
naer Museums, Frau Prof. Dr. Lisa Kosok, Direktorin
des Museums für Hamburgische Geschichte, Herr Prof.
Dr. Rainer-Maria Weiss, Direktor des Helms-Mu-
seums, und Herr Dr. Herbert Hötte, Leiter des Mu-
seumsdienstes, sind – jeder für sich allein und jeweils
für ihren Zuständigkeitsbereich – zur Unterzeichnung
folgender Geschäftsvorfälle berechtigt:

– Architektenverträge (zusammen mit dem Vorstand
und dem Geschäftsführer),

– Sponsoringverträge (zusammen mit dem Geschäfts-
führer),

– Anstellungsverträge (zusammen mit dem Vorstand
und dem Personalleiter),

– Kündigung von Anstellungsverträgen (zusammen
mit dem Vorstand und dem Personalleiter),

– Ermahnungen, Abmahnungen (zusammen mit dem
Personalleiter),

– Werkverträge bis 10 000,– Euro (zusammen mit dem
Geschäftsführer),

– Zeugnisse (allein),

– Privatschriftliche Schenkungsverträge (zusammen
mit dem Geschäftsführer),

– VOL-Scheine bis 5000,– Euro innerhalb des geneh-
migten Budgets (zusammen mit dem jeweiligen Ver-
waltungsleiter bzw. dem Geschäftsführer),

– VOL-Scheine ab 5000,– Euro (zusammen mit dem
Geschäftsführer),

– Dauerleihverträge (zusammen mit dem jeweiligen
Verwaltungsleiter bzw. dem Geschäftsführer),

– Übliche Leihverträge (zusammen mit dem jeweili-
gen Verwaltungsleiter bzw. dem Geschäftsführer),

– Selbstversicherungsbestätigungen (zusammen mit
dem jeweiligen Verwaltungsleiter bzw. dem Ge-
schäftsführer),

– Spendenbescheinigungen (allein), 

– Verträge mit Praktikanten und Hospitanten (zusam-
men mit dem Personalleiter),

– Verträge mit Ehrenamtlichen (allein),

– Glückwunschschreiben zu besonderen Anlässen, 
z. B. Dienstjubiläen (allein).

Herr Prof. Dr. Rainer-Maria Weiss ist in seiner Eigen-
schaft als Landesarchäologe außerdem befugt, für alle
im Zusammenhang mit der Bodendenkmalpflege ste-
henden Rechtsgeschäfte zu zeichnen (zusammen mit
dem/der jeweils zuständigen wissenschaftlichen Mitar-
beiter/-in).

5. Frau Dr. Elke Först, wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Bodendenkmalpflege, und Herr Dr. Jochen Brandt,
wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Bodendenkmal-
pflege, sind jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich
berechtigt, zusammen mit dem Landesarchäologen alle
im Zusammenhang mit der Bodendenkmalpflege ste-
henden Rechtsgeschäfte zu zeichnen.

Frau Dr. Först und Herr Dr. Brandt vertreten sich bei
Abwesenheit gegenseitig.

6. Herr Stefan Rahner, wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Museum der Arbeit, ist bei Abwesenheit von Frau Prof.
Baumann berechtigt, an deren Stelle die das Museum
der Arbeit betreffenden Geschäftsvorfälle zu zeichnen.

7. Frau Dr. Vanessa Hirsch, wissenschaftliche Mitarbeite-
rin im Altonaer Museum, ist bei Abwesenheit von
Herrn Prof. Hinrichsen berechtigt, an dessen Stelle die
das Altonaer Museum betreffenden Geschäftsvorfälle
zu zeichnen.

8. Herr Dr. Ralf Wiechmann, wissenschaftlicher Mitar-
beiter im Museum für Hamburgische Geschichte, ist
bei Abwesenheit von Frau Prof. Kosok berechtigt, an
deren Stelle die das Museum für Hamburgische
Geschichte betreffenden Geschäftsvorfälle zu zeichnen.

9. Herr Dr. Michael Merkel, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter im Helms-Museum, ist bei Abwesenheit von Herrn
Prof. Weiss berechtigt, an dessen Stelle die das Helms-
Museum betreffenden Geschäftsvorfälle zu zeichnen.

10. Herr Axel Becker, Verwaltungsleiter im Museum der
Arbeit, und Herr Reinhard Kirmse, Verwaltungsleiter
im Museum für Hamburgische Geschichte, sind zur
Unterzeichnung der in ihren jeweiligen Verantwor-
tungsbereich fallenden Geschäftsvorfälle berechtigt:


